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Amtliche Bekanntmachung 
 

Bekanntmachung 
nach den Bestimmungen der Badegewässerverordnung 

 
Nach den Bestimmungen der Badegewässerverordnung des Landes Schleswig-Holstein ist die 
Öffentlichkeit vor jeder Saison zu beteiligen. 
Die im Bereich des Amtes Mittelholstein seitens des Gesundheitsamtes überwachten Badestellen, 
einschließlich der aktuellen Qualitätseinstufungen sind: 
 
Forellensee; Padenstedt; Campingplatz (Ausgezeichne te Qualität) 

Teich; Ponypark Padenstedt; Kreikenbohm (Ausgezeich nete Qualität) 

Badesee Ferienpark Falkenburg  NEU 
 
Die genannten Badestellen stehen ausschließlich den Nutzern der jeweiligen Anlage zur Verfü-
gung, es besteht kein öffentlicher Zugang. 
 
Bürgerinnen und Bürger können Vorschläge, Bemerkungen und Beschwerden zu den genannten 
Badestellen, sowie weiteren Plätzen, an denen ein reger Badebetrieb stattfindet, richten an: 
 
Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Fachdienst Gesundheitsdienste 
Herrn Wolfgang Tismer 
Kaiserstraße 8 
24768 Rendsburg 
 
Telefon: 04331-202-560 
E-Mail: infektionsschutz@kreis-rd.de 
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Gemeinde Ehndorf  
 

 

Ehndorf, 29.03.2018 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Finanzausschuss der Gemeinde Ehndorf ist zu einer Sitzung am 

 
Dienstag, den 17.04.2018, um 19:30 Uhr, 

im Raum 3, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters/der Ausschussvorsitzenden 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Erläuterungen zur Prüfung der Jahresrechnung 2017 
 

 

 

8 Stichprobenartige Prüfung der Belege zur Jahresrechnung 2017 
 

 

 

9 Schlussbericht zur Jahresrechnung 2017 
 

 

 

10 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Rainer Seeger 
Ausschussvorsitzender 
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Schulverband Hohenwestedt  

 

Hohenwestedt, 29.03.2018 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung des Schulverbandes Hohenwestedt ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, den 12.04.2018, um 17:00 Uhr, 

im Raum 1 (Ratssaal), Am Markt 15, 24594 Hohenweste dt 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden/des Verbandsvorstehers 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Erläuterungen zur Prüfung der Jahresrechnung 2017 
 

 

 

8 Stichprobenartige Prüfung der Belege zur Jahresrechnung 2017 
 

 

 

9 Schlussbericht zur Jahresrechnung 2017 
 

 

 

10 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Klaus Bruhn 
Ausschussvorsitzender 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung über die 1. Änderung 
der Benutzungs- und Gebührensatzung  

der Kindertagesstätte 
„De Kinner vun´n Möhlenbarg“ 

der Gemeinde Bendorf 
 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) und der §§ 1 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 27) in den jeweils zurzeit 
geltenden Fassungen wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19. März 2018 folgende 
Satzung über die 1. Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindertagesstätte 
der Gemeinde Bendorf erlassen: 
 
 

Artikel I 
 
 
1. § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Kindertagesstätte ist außer an gesetzlichen Feiertagen in der Regel montags bis freitags 
von 6.30 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet. 

• Frühdienst    06.30 – 07.30 Uhr 

• Regelbetreuung   07.30 – 12.30 Uhr 

• Spätdienst    12.30 – 13.00 Uhr 

• Erweiterte Betreuung   13.00 – 14.00 Uhr 

• Erweiterte Betreuung   14.00 – 15.00 Uhr 

Eine erweiterte Betreuung von 15.00 – 16.00 Uhr wird je nach Bedarf, ggf. auch tageweise, einge-
richtet 

Kinder, die länger als 13.00 Uhr angemeldet sind, müssen verbindlich die Mittagsverpflegung in 
Anspruch nehmen. 

 
 
2. § 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Für die Nutzung der Kindertagesstätte werden von den Erziehungsberechtigten monatliche 
Gebühren nach der nachfolgenden Gebührentabelle der Kindertagesstätte erhoben. 
 

Uhrzeit Unter 3-jährige 
Kinder 

Über 3-jährige 
Kinder 

Schulkinder 

1. Frühdienst 
6.30-7.00 Uhr 

 
20,00 € 

 
12,00 € 

 
12,00 € 

2. Frühdienst    
07.00 – 07.30 Uhr 20,00 € 12,00 € 12,00 € 
Regelbetreuung    

07.30 – 12.30 Uhr 215,00 €* 135,00 €* --- 
Spätdienst    

12.30 – 13.00 Uhr 26,13 €*1 18,13 €*1 18,13 € 
 
 

Erweiterte Betreuung 
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13.00 – 14.00 Uhr 40,00 € 24,00 € 24,00 € 
14.00 – 15.00 Uhr 40,00 € 24,00 € 24,00 € 

15.00 – 16.00 Uhr 40,00 €  24,00 € 24,00 €  

Bei einer Platzteilung sind die Gebühren anteilig nach Tagen und Stunden festzusetzen. Die erwei-
terte Betreuung von 15.00 bis 16.00 Uhr wird je nach Bedarf, ggf. auch tageweise angeboten. Die 
Gebühr wird anteilig berechnet 
Vollendet ein Kind das 3. Lebensjahr, ist von Beginn diesen Monats an die Gebühr für die Regel-
betreuung eines Ü3 Kindes zu zahlen. 

 
 

Artikel II 
 
 
Die Satzung über die 1. Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindertagesstät-
te der Gemeinde Bendorf tritt am 01.04.2018 in Kraft. 
 
 
Bendorf, den 19. März 2018 
 
 
 
gez. 
 
Dirk Fabian 
(Bürgermeister) 
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Gemeinde Seefeld  
 

 29.03.2018 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Finanzausschuss der Gemeinde Seefeld ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, den 12.04.2018, um 10:00 Uhr, 

im Sitzungssaal in der Verwaltungsstelle Hanerau-Ha demarschen, Kaiserstraße 11,  
25557 Hanerau-Hademarschen 

 
einberufen. 

 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden/des Bürgermeisters 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Erläuterungen zur Prüfung der Jahresrechnung 2017 
 

 

 

8 Stichprobenartige Prüfung der Belege zur Jahresrechnung 2017 
 

 

 

9 Schlussbericht zur Jahresrechnung 2017 
 

 

 

10 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Timm Martens 
Ausschussvorsitzender 
 

 


